
FAQ Übernachtungsbesuche 

 

1. Wer darf mich besuchen:  

Familien:  Volljährige Personen können volljährige Personen und Kinder mit Erziehungsberechtigten 
bzw. Vollmachten empfangen. Erziehungsberechtigte müssen im Falle eines Besuchs mit Vollmacht 
das Kind persönlich in die Unterkunft bringen und sich ausweisen.  

Männer: 

 in abgeschlossenen Appartements können volljährige Personen und Kinder mit 
Erziehungsberechtigten bzw. Vollmachten empfangen werden 

 in Einzelzimmern in WG-Zuschnitten können volljährige Männer empfangen werden 

 in Einzelzimmern in WG-Zuschnitten können volljährige Frauen empfangen werden, sofern 
alle Mitbewohner der WG einverstanden sind 

 in Doppel- oder Mehrbettzimmern kann kein Übernachtungsbesuch empfangen werden 

Frauen:  

 in abgeschlossenen Appartements können volljährige Personen und Kinder mit 
Erziehungsberechtigten bzw. Vollmachten empfangen werden 

 in Einzelzimmern in WG-Zuschnitten können volljährige Frauen empfangen werden 

 in Einzelzimmern in WG-Zuschnitten können volljährige Männer empfangen werden, sofern 
alle Mitbewohnerinnen der WG einverstanden sind 

 in Doppel- oder Mehrbettzimmern kann kein Übernachtungsbesuch empfangen werden 
 

2. Wie oft darf ich Besuch empfangen?               

 Pro Haushalt darf an maximal 9 Tagen im Kalendermonat Besuch empfangen werden. 

3. Wie lange darf mein Besuch bleiben?                

 Besuch darf an 3 Tagen im Monat empfangen werden und maximal 3 Tage am Stück bleiben. 

4. Muss ich meinen Besuch anmelden?     

 Besucher*innen müssen 24 Stunden im Voraus bei der Heimleitung während der Bürozeiten unter 
Angabe des vollständigen Namens, Geburtsdatums sowie aktueller Meldeadresse angemeldet 
werden.  

5. Welche Voraussetzungen gibt es für den Besuch?  

 Jede*r Besucher*in muss ein Ausweisdokument beim Betreten der Unterkunft dem Wachdienst 

vorzeigen. Außerdem müssen die Besucher*innen die Hausordnung und die Regelungen zum Besuch 

in Unterkünften der LHH unterschreiben. 

6. Kann meinem Besuch der Zutritt verwehrt werden?  

Bei Verstößen gegen die Hausordnung oder die Regelungen zum Besuch in Unterkünften der LHH 

kann einzelnen Personen der Besuch und/oder der Empfang von Besuch verwehrt werden. 

7. Gibt es ein Besucherbett?     

 Nein, dem Besuch werden keine Betten, Schlafsäcke oder Matratzen zur Verfügung gestellt.  

8. Welche Regelungen gelten in Wohnungen?  



 In Wohnungen dürfen maximal 3 weitere Personen übernachten; der Empfang von Besuch ist der 

zuständigen Sachbearbeitung im Bereich Wohnen und Leben (56.2) der LHH im Voraus mitzuteilen. 

 


